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GRUNDVERSORGUNG  

 

Das Wichtigste in Kürze 
• Was ist Grundversorgung 
• Wer bekommt Grundversorgung? 
• Welche Leistungen gibt es? 
• Wo beantrage ich Grundversorgung? 

Die Grundversorgung ist eine vorübergehende Leistung für Fremde, die sowohl  
hilfs- als auch schutzbedürftig sind.  

Wer bekommt Grundversorgung? 
- Asylwerbende, über deren Antrag noch nicht rechtskräftig entschieden wurde 
- Fremde, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen nicht abschiebbar sind. (Zum Beispiel: Rechtskräftiger 
abgelehnter Asylantrag / Rechtskräftige Aberkennung eines Aufenthaltsstatus, 
aber eine Abschiebung ist nicht möglich) 

- Subsidiär Schutzberechtigte 
- Asylberechtigte während der ersten vier Monate nach Asylgewährung 

Welche Leistungen gibt es? 
- Verpflegungsgeld 7€ pro Tag, für Minderjährige 5€ pro Tag. Asylwerbende, die in 

einem Quartier untergebracht sind, müssen sich selbst versorgen. Davon müssen 
alle Dinge des täglichen Bedarfs erworben werden. 

- Bekleidungshilfe in Form von Gutscheinen, max. 150 Euro pro Jahr 
- Für Schulbedarf ist eine Unterstützung von max. 200 Euro pro Jahr möglich.  
- Krankenversicherung 
 
Unterbringung in einer Privatwohnung 
- Maximal 330 € für Miet- und Betriebskosten für eine Familie 
- Maximal 165 € für Miet- und Betriebskosten für eine Einzelperson 
- Verpflegungsgeld für Erwachsene 260 €, für Minderjährige 145 € pro Monat 
Achtung: Wenn jemand privat verziehen möchte, muss dies VORAB von der 
Grundversorgungsstelle des Landes OÖ genehmigt werden! 

Wo beantrage ich Grundversorgung? 
Asylwerbenden steht ab Asylantragstellung die Grundversorgung zu. Unmittelbar nach 
Antragstellung erfolgt die Zuteilung in ein Erstaufnahmequartier (BBU). Von diesem 
erfolgt dann die Zuteilung in ein Landesquartier. 
Vertriebene müssen die Grundversorgung gesondert beantragen. Nach der 
Registrierung bei der Polizei, muss bei der zuständigen Stelle von Caritas oder 
Volkshilfe (abhängig von Bezirk) die Grundversorgung beantragt werden. 
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